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zur Abfindung des Versorgungsausgleichs

2 FG Berlin-Brandenburg - Entscheidung vom 14.07.2016:
Altersvorsorgezulage – Maßgeblichkeit des Auszahlungs-
empfängers für Kinderzulage bei nicht verheirateten El-
tern und Festsetzung des Kindergelds an den einen
Elternteil und Auszahlung des Kindergelds an den ande-
ren Elternteil

3 BAG-Entscheidung vom 23.03.2017: Erwerb von Gesell-
schaftsanteilen – Kein Übergang im Sinne von § 613 a
BGB und der Betriebsübergangsrichtlinie

4 BAG-Entscheidung vom 21.03.2017:
Rückzahlungsanspruch eines Trägerunternehmens gegen
eine Gruppenunterstützungskasse

5 EuGH-Entscheidung vom 13.07.2017: Ratierliche
Kürzung der bAV und gespaltene Rentenformel europa-
rechtskonform

6 BAG-Entscheidung vom 15.11.2016: AGB-Kontrolle bei
Änderungsvereinbarung – Bestimmung zum
Versorgungsrecht

7 BGH-Entscheidung vom 04.04.2017: Abberufung von
Gesellschafter-Geschäftsführern aus wichtigem Grund
und abstimmungserhebliche Stimmverbote

8 BGH-Entscheidung vom 23.05.2017: Zulässigkeit des Ab-
weichens von Vorschriften des Betriebsrenten gesetzes
zum Nachteil von Organen einer Kapitalgesellschaft

Rechtsanwendung

1 Kommentar „Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung“ 



3 BAG-Entscheidung vom 
23.03.2017: Erwerb von 
Gesellschaftsanteilen – Kein 
Übergang im Sinne von 
§ 613 a BGB und der 
Betriebsübergangsrichtlinie

Zu seinem Urteil vom 27.07.2016 zu Fragen
des Erwerbs von Geschäftsanteilen fasste das
BAG folgende urteilsbegründende Leit- bzw.
Orientierungssätze (BAG vom 23.03.2017 - 8
AZR 91/15 -, BeckRS 2017, 117514):

Der bloße Erwerb von Anteilen an einer Gesell-
schaft und die Ausübung von Herrschaftsmacht
über diese Gesellschaft durch eine andere Ge-
sellschaft genügen weder für die Annahme
eines Übergangs von Unternehmen, Betrieben
oder Unternehmens- und Betriebsteilen im
Sinne der RL 2001/23/EG noch für die An-
nahme eines Betriebsübergangs im Sinne von
§ 613 a BGB.

Hat ein Gericht in einem Zweitprozess den
Streitgegenstand eines bereits rechtskräftig ent-
schiedenen Vorprozesses als Vorfrage erneut zu
prüfen, hat es den Inhalt der rechtskräftigen
Entscheidung seinem Urteil zugrunde zu legen.
Das Wiederholungsverbot („ne bis in idem“)
zwingt das Gericht, die präjudizielle Wirkung
der Vorentscheidung ohne erneute sachliche
Prüfung zu beachten.

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH soll
die RL 2001/23/EG die Kontinuität der im Rah-
men einer wirtschaftlichen Einheit bestehenden
Arbeitsverhältnisse unabhängig von einem In-
haberwechsel gewährleisten. Für die Anwend-
barkeit der RL 2001/23/EG ist deshalb ent-
scheidend, dass der Übergang eine ihre Identi-
tät bewahrende (auf Dauer) angelegte
wirtschaftliche Einheit im Sinne einer organi-
sierten Zusammenfassung von Ressourcen zur
Verfolgung einer wirtschaftlichen Haupt- oder
Nebentätigkeit betrifft. Darauf, ob es sich bei
der wirtschaftlichen Einheit um ein Unterneh-
men, einen Betrieb oder einen Unternehmens-
oder Betriebsteil – auch im Sinne des jeweili-
gen nationalen Rechts – handelt, kommt es
nicht an.

Die RL 2001/23/EG ist nach ebenfalls ständiger
Rechtsprechung des EuGH nur in den Fällen an-
wendbar, in denen die für den Betrieb der wirt-
schaftlichen Einheit verantwortliche natürliche
oder juristische Person, die die Arbeitgeberver-
pflichtungen gegenüber den Beschäftigten ein-
geht, wechselt. Ein „Übergang“ im Sinne der
RL 2001/23/EG erfordert eine Übernahme
durch einen „neuen“ Arbeitgeber.

Deshalb genügen der bloße Erwerb von Antei-
len an einer Gesellschaft und die Ausübung von
Herrschaftsmacht über diese Gesellschaft durch
eine andere Gesellschaft weder für die An-
nahme eines Übergangs von Unternehmen, Be-
trieben oder Unternehmens- und Betriebsteilen
im Sinne der RL 2001/23/EG noch für die An-
nahme eines Betriebsübergangs iSv § 613 a
BGB.

4 BAG-Entscheidung vom 
21.03.2017: Rückzahlungs-
anspruch eines Trägerunter-
nehmens gegen eine 
Gruppenunterstützungskasse

Werden durch die Satzung einer in der Rechts-
form eines eingetragenen Vereins geführten
Gruppenunterstützungskasse Rückforderungs-
ansprüche generell ausgeschlossen oder nur
unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen,
erfasst dieser Ausschluss auch etwaige Ansprü-
che aus dem Geschäftsbesorgungsrecht (§§
675 I, 667 BGB). Ein in einer Satzung einer Un-
terstützungskasse vorgesehener Ausschluss von
Rückforderungsansprüchen hält einer Inhalt-
skontrolle nach §§ 242, 315 BGB stand, wenn
die Satzung für den Fall der Beendigung der
Mitgliedschaft des Trägerunternehmens eine
Auskehrung des segmentierten Kassenvermö-
gens auf andere Einrichtungen vorsieht, die mit-
telbare Durchführungswege der betrieblichen
Altersversorgung sind. (BAG vom 21.03.2017
- 3 AZR 619/15 -, BeckRS 2017, 114025).

5 EuGH-Entscheidung vom
13.07.2017: Ratierliche Kür-
zung der bAV und gespaltene 
Rentenformel europarechts-
konform

§ 4 Nrn. 1 und 2 der am 6.6.1997 geschlosse-
nen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit im
Anhang der Richtlinie 97/81/EG des Rates vom
15.12.1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB
geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teil-
zeitarbeit in geänderter Fassung und Art. 4 der
Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 5.7.2006 zur Ver-
wirklichung des Grundsatzes der Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung von Männern
und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfra-
gen sind dahin auszulegen, dass sie nicht einer
nationalen Regelung entgegenstehen, die bei

Rechtsprechung

1 BGH-Entscheidung vom
23.11.2016: Ausgleichszah-
lung zur Abfindung des 
Versorgungsausgleichs

Im vorliegenden Sachverhalt (BGH vom
23.11.2016 - X R 41/14-, BeckRS 2017, 94677)
konnte eine Ausgleichszahlung für den Aus-
schluss des schuldrechtlichen Versorgungsaus-
gleichs im Jahre 2006 bei dem Verpflichteten
steuerlich nicht berücksichtigt werden. Eine Aus-
gleichszahlung für den Ausschluss des öffentlich-
rechtlichen Versorgungsausgleichs im Wege des
Splittings oder des Quasi-Splittings war im Jahre
2006 bei dem Verpflichteten dem Grunde nach
als Werbungskosten abziehbar. Die für die Ver-
sorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen
begründete Rechtsprechung ist auf alle Formen
des öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleichs
anwendbar. Der Werbungskostenabzug einer
Ausgleichszahlung ist nur insoweit möglich, bis
der sozialversicherungsrechtliche Höchstaus-
gleich erreicht wird. Er ist zusätzlich begrenzt auf
den künftig der Besteuerung unterliegenden An-
teil der Rente bei Rentenbeginn.

2 FG Berlin-Brandenburg - Ent-
scheidung vom 14.07.2016: 
Altersvorsorgezulage – Maß-
geblichkeit des Auszahlungs-
empfängers für Kinderzulage 
bei nicht verheirateten Eltern 
und Festsetzung des Kinder-
gelds an den einen Elternteil 
und Auszahlung des Kinder-
gelds an den anderen Eltern-
teil

Leben nicht verheiratete Eltern mit dem ge-
meinsamen Kind in einem Haushalt und wird
das zugunsten des einen Elternteils festgesetzte
Kindergeld an den anderen Elternteil ausge-
zahlt, so steht nach § 85 Abs. 1 S. 4 EStG dem
anderen Elternteil aufgrund der Maßgeblichkeit
der Auszahlung die Kinderzulage bei der Al-
tersvorsorgezulage zu. Maßgebliche Fassung
einer zwischenzeitlich geänderten Vorschrift, die
dem Urteil zugrunde zu legen ist, ist bei Ver-
pflichtungsklagen, mit denen der Erlass gebun-
dener Verwaltungsakte angestrebt wird, dieje-
nige zum Zeitpunkt der mündlichen Verhand-
lung vor dem FG. (FG Berlin-Brandenburg vom
14.07.2016 – 10 K 10272/14 -, BeckRS 2016,
95365).
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Berühmt sich der Arbeitgeber als Verwender All-
gemeiner Geschäftsbedingungen im Vorfeld
einer Vertragsänderung im Hinblick auf die ge-
änderten Vertragsbedingungen einer Rechtspo-
sition, ist die Änderung am Leitbild des § 779
BGB zu messen.

Mit dem von gegenseitigem Nachgeben ge-
prägten Leitbild des § 779 BGB ist eine unan-
gemessen benachteiligende einseitige Festset-
zung der Vertragsbedingungen unvereinbar.

Bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbe-
dingungen dürfen auch Begleitumstände be-
rücksichtigt werden, die nicht ausschließlich die
konkrete Vertragsabschlusssituation betreffen,
sondern den Abschluss einer jeden vergleich-
baren vertraglichen Abrede begleiten. Konkret-
individuelle Umstände, die allein den konkreten
Vertragspartnern bekannt sind oder die den be-
sonderen Einzelfall kennzeichnen, dürfen bei
der Auslegung dagegen nicht berücksichtigt
werden.

Zu den Rechtsvorschriften im Sinne des § 307
III 1 BGB gehört auch das sich aus § 779 BGB
ergebende gesetzliche Vertragsleitbild. Danach
ist eine Ungewissheit über die Rechtslage oder
ein Rechtsverhältnis durch gegenseitiges Nach-
geben zu beseitigen. Diesem gesetzlichen Leit-
bild widerspricht eine unangemessen benach-
teiligende einseitige Festsetzung der Vertrags-
bedingungen.

Die Bestimmungen einer Vereinbarung sind nur
dann am Leitbild des § 779 BGB zu messen,
wenn sich der Arbeitgeber – als Verwender All-
gemeiner Geschäftsbedingungen – im Vorfeld
der Vertragsänderung im Hinblick auf die ge-
änderten Regelungen einer Rechtsposition be-
rühmt hat. Die bloße Rechtsgestaltung ist da-
gegen nicht am Leitbild des § 779 BGB zu mes-
sen.

der Bemessung der Höhe einer betrieblichen
Altersversorgung zwischen Arbeitseinkommen
unterscheidet, das unterhalb der Beitragsbe-
messungsgrenze der gesetzlichen Rentenversi-
cherung liegt, und solchem, das oberhalb der
Beitragsbemessungsgrenze liegt, und das Ein-
kommen aus einer Teilzeitbeschäftigung nicht
so behandelt, dass sie zunächst das für eine
entsprechende Vollzeitbeschäftigung zu zah-
lende Einkommen ermittelt, hieraus dann den
Anteil oberhalb und unterhalb der Beitragsbe-
messungsgrenze ermittelt und dieses Verhält-
nis schließlich auf das reduzierte Einkommen
aus der Teilzeittätigkeit überträgt. (EuGH vom
13.07.2017 - C 354/16-, BeckRS 2017,
116675)

§ 4 Nrn. 1 und 2 der Rahmenvereinbarung und
Art. 4 der Richtlinie 2006/54/EG sind dahin
auszulegen, dass sie nicht einer nationalen Re-
gelung entgegenstehen, die bei der Bemessung
der Höhe einer betrieblichen Altersversorgung
einer Beschäftigten, die teilweise in Vollzeit,
teilweise in Teilzeit gearbeitet hat, einen ein-
heitlichen Beschäftigungsgrad für die Gesamt-
dauer des Arbeitsverhältnisses ermittelt, sofern
diese Methode der Berechnung der betriebli-
chen Altersversorgung nicht gegen den Pro-
rata-temporis-Grundsatz verstößt. Dies zu prü-
fen ist Sache des vorlegenden Gerichts.

Die Art. 1, 2 und 6 I der Richtlinie 2000/78/EG
des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirkli-
chung der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf sind dahin auszulegen, dass sie nicht
einer nationalen Regelung entgegenstehen, die
eine betriebliche Altersrente in der Höhe vor-
sieht, die dem Verhältnis der Dauer der Be-
triebszugehörigkeit zu der Zeit vom Beginn der
Betriebszugehörigkeit bis zum Erreichen der
Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung entspricht und eine Höchstbe-
grenzung anrechnungsfähiger Dienstjahre vor-
nimmt.

6 BAG-Entscheidung vom
15.11.2016: AGB-Kontrolle 
bei Änderungsvereinbarung 
– Bestimmung zum 
Versorgungsrecht

Zu seinem Urteil vom 27.07.2016 zu Fragen
der AGB-Kontrolle bei Änderungsvereinbarung
fasste das BAG folgende urteilsbegründende
Leit- bzw. Orientierungssätze (BAG vom
15.11.2016 - 3 AZR 582/15 -, BeckRS 2016,
116354):

7 BGH-Entscheidung vom
04.04.2017: Abberufung von 
Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern aus wichtigem Grund 
und abstimmungserhebliche 
Stimmverbote

Bei der gerichtlichen Überprüfung der Wirk-
samkeit von Gesellschafterbeschlüssen, die die
Abberufung oder die Kündigung des Anstel-
lungsvertrags eines Gesellschafter-Geschäfts-
führers einer GmbH aus wichtigem Grund be-
treffen, ist darauf abzustellen, ob tatsächlich ein
wichtiger Grund im Zeitpunkt der Beschluss-
fassung vorlag oder nicht. Das Vorliegen des
wichtigen Grunds hat im Rechtsstreit derjenige
darzulegen und zu beweisen, der sich darauf
beruft. (BGH vom 04.04.2017 - II ZR 77/16 -,
BeckRS 2017, 110415).

8 BGH-Entscheidung vom
23.05.2017: Zulässigkeit des 
Abweichens von Vorschriften 
des Betriebsrenten gesetzes 
zum Nachteil von Organen 
einer Kapitalgesellschaft

Von den Vorschriften des Betriebsrentengeset-
zes kann zum Nachteil von Organen einer Ka-
pitalgesellschaft abgewichen werden, soweit
auch den Tarifvertragsparteien Abweichungen
erlaubt sind (BGH vom 23.05.2017 - II ZR 6/16
-, BeckRS 2017, 115827). 
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Rechtsanwendung

1 Neuer Standardkommentar
zur betrieblichen Altersver-
sorgung –
Gesamtdarstellung zu allen
Bereichen der bAV
Uckermann / Fuhrmanns / 
Ostermayer / Doetsch

Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozi-
alversicherungsrecht – Kommentar.
Buch. In Leinen C.H.BECK 
ISBN 978-3-406-63193-1
Erschienen November 2013

Zum Werk
Die betriebliche Altersversorgung als zweite
Säule der Alterssicherung hat in den vergange-
nen Jahren eine deutliche Stärkung erfahren.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Arbeit-
nehmer hat sich weiter erhöht, die Zahl der An-
gebote hat sich deutlich vermehrt und die Be-
urteilung aller einschlägigen Rechtsfragen ist
immer komplexer geworden. Im Zusammenspiel
von Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozial-
versicherungsrecht it die Haftungsgefahr stän-
dig gewachsen. Hier gibt das Werk Orientierung
und Antwort auf alle Fragen.
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Neben der Kommentierung des BetrAVG, die
den Schwerpunkt des Werkes bildet, werden in
systematischen Darstellungen die Durchfüh-
rungswege der bAV sowie die Geschäftsführer-
und Vorstandsversorgung behandelt:
• Kommentierung des BetrAVG
• Kommentierung zu Spezialbereichen der bAV

(z.B. Gleichbehandlungsverpflichtung, Versor-
gungsausgleich, Betriebsübergang, Insol-
venzschutz)

• Behandlung der Durchführungswege (Direkt-
zusage, Unterstützungskassenzusage, Direkt-
versicherungszusage, Pensionskassenzusage,
Pensionsfondszusage, Versorgungsanwart-
schaften, Finanzierung und bilanzielle Ausla-
gerung von Pensionsverpflichtungen)

• Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung

Vorteile auf einen Blick
• Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der
• betriebliche Altersversorgung
• mit Geschäftsführer und Vorstandsversor-

gung
• Praxiskommentar

Zu den Autoren
Herausgeber und Autoren sind langjährig er-
fahrene Praktiker aus Anwaltschaft, Versiche-
rungswirtschaft und Rentenberatung.

Zielgruppe
Für in der bAV beratende Anwälte, Rentenbe-
rater, Versicherungsunternehmen, Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, Unternehmen
mit Versorgungseinrichtungen, Personalräte, Be-
triebsräte.

Herausgegeben von
Sebastian Uckermann, Rentenberater,
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt, 
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater und
Dr. Peter A. Doetsch, Rechtsanwalt und 
Mediator.
Bearbeitet von
Sebastian Uckermann, Rentenberater;
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt;
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater; Dr. Peter A. Doetsch, Rechts-
anwalt und Mediator; Björn Heilck, Rechts-
anwalt; Dr. Ingeborg Axler, Rechtsanwältin;
Christian Braun, Rechtsanwalt; Dr. Dirk
Classen, Rechtsanwalt; Frauke Classen,
Rechtsanwältin; Udo Eversloh, Rechts-
anwalt; Jochen Grünhagen, Rechtsanwalt;
Eva Susanne Hübner, Rechtsanwältin; 
Dr. Marco Keßler, Dipl.-Kaufmann; Detlef
Lülsdorf, Rentenberater;  Dr. Jochen
Sievers, Vorsitzender Richter am Landes-
arbeitsgericht; Dr. Stefan Simon, Rechts-
anwalt; PD Dr. Wolfram Türschmann 
Rentenberater; Gudrun Wagner-Jung, 
Dipl.-Finw.; Ralf Weißenfels, Dipl.-Betriebs-
wirt; Andreas
Jakob, Rentenbera-
ter.

Mit freundlicher Unterstützung:
Kenston Pension GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Ring 27 - 29
50672 Köln
Tel. +49 (0) 221 99 2222 3 - 0 
Fax +49 (0) 221 99 2222 3 - 50

info@kenston-pension.de 
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de

Kenston Pension

Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung, 
als Rechts- und  Spezialdienstleister, der sich  ausschließlich auf die Themengebiete der  betrieblichen  Altersversorgung und der Zeitwertkonten 
konzentriert. 

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH ist Herr Sebastian Uckermann.

Herr Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist neben seiner Tätigkeit für die Kenston Pension GmbH,
Leiter der KENSTON Unternehmensgruppe, Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V.
sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten. Darüber hinaus ist Herr Uckermann
Herausgeber eines Standardkommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.

Herr Uckermann ist zudem in diesen  Themenbereichen als anerkannter Fachdozent für die rechts- und steuerberatenden  Berufe tätig.

Weitere Informationen zur Kenston  Pension GmbH erhalten Sie unter www.kenston-pension.de und www.kenston-akademie.de.

Ve
ra
nt
w
or
tli
ch

 im
 S
in
ne

 d
es

 P
re
ss
er
ec

ht
s 
(V
. i
. S

. d
. P

.):
 S
eb

as
tia

n 
U
ck

er
m
an

n

Bundesverband der Rechtsberater 
für betriebliche  Altersversorgung 
und Zeitwertkonten e.V.


